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Laufende Fälle – Fristen für Leitkläger

 
Hinweise zur Stellung als Leitkläger: 
 
Die Stellung als Leitkläger bietet dem Investor die Möglichkeit, das Verfahren und insbesondere mögliche 
Vergleichsverhandlungen unmittelbar zu beeinflussen und mit über die Höhe der an die gesamte 
Klägergemeinschaft auszuschüttenden Entschädigungsza hlungen sowie mögliche Corporate 
Governance-Verbesserungen im Zielunternehmen zu best immen.  Finanzielle Risiken geht der Investor 
mit Übernahme der Leitklägerstellung nicht ein. 
 
Meist bewerben sich mehrere institutionelle Investoren um die attraktive Position als Leitkläger, um die 
Verfahrensführung nicht der Taktik der Konkurrenz zu überlassen. Das Gericht wählt aus den Bewerbern den 
Leitkläger aus, der am ehesten Gewähr dafür bietet, die gesamte Klägergemeinschaft erfolgreich zu 
vertreten, bspw. weil er vergleichsweise hohe Verluste erlitten hat. Die Bewerbung als Leitkläger muss in-
nerhalb einer bestimmten Frist bei Gericht eingehen , die Sie der folgenden Tabelle entnehmen können. 
Neue Fälle haben wir in Fettdruck markiert. Wir raten Ihnen dringend dazu, sich frühzeitig bei uns zu melden, 
da die Fristen knapp bemessen sind.  
 
Wenn Sie als institutioneller Investor sicher gehen möchten, jederzeit und individuell über mögliche Verfah-
ren informiert zu werden und keine Fristen zu versäumen, sollten Sie sich übrigens auf unseren umfassen-
den und laufenden Portfolioschutz verlassen, den wir kostenfrei (gegen Erfolgsbeteiligung) und gerne in Zu-
sammenarbeit mit Ihrer depotführenden Stelle / Ihrem Custodian anbieten.  
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Sehr verehrte Mandantin,  
sehr verehrter Mandant,  
 
unser wöchentlicher Newsletter US-Wertpapier-Sammelklagen aktuell  informiert Sie über laufende 
und kürzlich abgeschlossene US-amerikanische Wertpapier-Sammelklageverfahren, an denen Sie 
sich beteiligen können. Der Newsletter enthält alle uns bekannten Verfahren – auch solche, die nicht 
von unserer Partnerkanzlei Schiffrin Barroway Topaz & Kessler, LLP (USA) und uns betreut werden. 
Damit ist er einer der wohl aktuellsten und umfassendsten kostenfreien Informationsdienste am Markt. 
Wir freuen uns sehr, Ihnen diesen Service anbieten zu können. Nutzen Sie ihn!  
 
Erlauben Sie uns allerdings den kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur Ihrer grundlegenden 
Information dient und keine individuelle Rechtsbera tung im Einzelfall ersetzt. Eine Haftung 
kann daher trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übe rnommen werden. 
 
Viel Erfolg beim Schützen Ihrer Investments! 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihr 
 
 
 
Stefan Winheller 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, LL.M. Tax (USA) 


